
Schutze von Landschaftsteilen im Landkreis Tecklen-
burg vom 09.11.1963 aufgenommen:

 Gemarkung Lengerich, Flur 17, Flurstück 143 tlw..

(2)  Die genaue Lage der Grundstücke und ihre Abgrenzung 
ergeben sich aus den als Anlagen I und II zu dieser Ver-
ordnung bezeichneten Karten.

 Diese Karten sind Bestandteil dieser Verordnung.

(3)  Diese Verordnung mit Anlagen kann während der 
Dienststunden bei folgenden Behörden eingesehen wer-
den:

 a)  Bezirksregierung Münster 
- Höhere Naturschutzbehörde - 
Domplatz 1 – 3  
48143 Münster

 b)  Landrat des Kreises Steinfurt 
- Untere Naturschutzbehörde - 
Tecklenburger Straße 10 
48565 Steinfurt

 c)  Bürgermeister der Stadt Lengerich 
Tecklenburger Straße 2/4 
49525 Lengerich

§ 2

Gemäß § 43 Abs. 4 Satz 2 LNatSchG wird auf § 43 Abs. 4 
Satz 1 LNatSchG hingewiesen:

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des 
Landesnaturschutzgesetzes und des Ordnungsbehörden-
gesetzes kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines 
Jahres nach ihrer Verkündung geltend gemacht werden, es 
sei denn,

a)  die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet wor-
den oder 

b)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Be-
zirksregierung Münster - Höhere Naturschutzbehörde - 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 

75  15. Ordnungsbehördliche Verordnung zur  
Änderung der Verordnung zum Schutze von 
Landschaftsteilen im Landkreis Tecklenburg 
vom 09.11.1963

  (Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster 
vom 30.11.1963, Nr. 48, Seite 145)

Aufgrund 

-  des § 79 Satz 2 des Gesetzes zum Schutz der Natur  
in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz - 
LNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.07.2000 (GV. NRW. S. 568), das durch das Gesetz 
vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 934) neu gefasst wor-
den ist, in Verbindung mit § 23 des Gesetzes über Na-
turschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutz-
gesetz – BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 
(BGBl S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 15.September 2017 (BGBl. I S. 3434);  
sowie

-  der §§ 12, 25 und 27 des Gesetzes über Aufbau und Be-
fugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehörden-
gesetz – OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.05.1980 (GV. NW. S. 528), zuletzt geändert durch  
Artikel 1 Drittes ÄndG vom 06.12.2016 (GV. NRW.  
S. 1062),   
wird verordnet:

§ 1

(1)  Für folgendes im Landschaftsschutzgebiet „Teutoburger 
Wald von Tecklenburg bis Lengerich“ (L 20) der Verord-
nung zum Schutze von Landschaftsteilen im Landkreis 
Tecklenburg vom 09.11.1963 liegendes Grundstück 
wird die Unterschutzstellung aufgehoben:

 Gemarkung  Lengerich, Flur 108, Flurstück 1033 tlw..

  Folgendes Grundstück wird in die Gebietskulisse des 
Landschaftsschutzgebietes „Teutoburger Wald von 
Teck lenburg bis Lengerich“ (L 20) der Verordnung zum 
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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen 
der Bezirksregierung 69
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C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen 70

44 1. Haushaltssatzung  
des Zweckverbandes Studieninstitut für 
kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe für 
das Haushaltsjahr 2018 70
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und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

 
§ 3

Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tag ihrer Ver-
kündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster in 
Kraft.

Münster, den        .04.2018 Bezirksregierung Münster 
 - Höhere Naturschutzbehörde – 
 51.1-010-ST/2009.0043-LSG Teuto  
 Holperdorper Tal 

 (Poguntke)
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 109-112
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77  Bekanntmachung gemäß § 5 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster Herten, den 09.04.2018 
500-53.0079/17/4.1.8 Gartenstr. 27, 45699 Herten
 dez53@brms.nrw.de

Die Firma Sabic Polyolefine GmbH in Gelsenkirchen-Schol-
ven hat einen Antrag zur wesentlichen Änderung und zum 
Betrieb der bestehenden Anlage zur Herstellung von Kunst-
stoffen und der zugehörigen Nebeneinrichtungen auf dem 
Grundstück Pawikerstraße 30 in 45896 Gelsenkirchen (Ge-
markung Buer, Flur 21 Flurstück 82), vorgelegt.

Gegenstand des Antrages ist die Demontage der bestehen-
den Elektro-Garage, sowie die Errichtung und der Betrieb 
eines neuen, dem Stand der Technik entsprechenden Schalt-
hauses.

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften.

Im Vorfeld ist ermittelt worden, ob für das Vorhaben eine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung besteht. Hierbei wurden die einschlägigen Kri-
terien gemäß Anlage 3 des UVPG zugrunde gelegt.

Es wurde festgestellt, dass es keiner Umweltverträglich-
keitsprüfung bedarf. Ausschlaggebend für diese Feststellung 
ist, dass die Änderung keinen negativen Einfluss auf die Im-
missionssituation hat.

Durch die vorhabenbedingten notwendigen Umbaumaßnah-
men gibt es nur einen geringen Eingriff in den Boden.

Das Vorhaben beeinflusst die im Einwirkungsbereich be-
findlichen, ökologisch empfindlichen Gebiete nicht.

Der angemessene Sicherheitsabstand zu benachbarten 
Schutzobjekten wird nicht weiter unterschritten.

Es sind daher keine erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen durch das Vorhaben zu erwarten. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Im Auftrag 
gez. Ritter

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 113

76  Bekanntmachung gemäß § 5 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster   
Az.: 35.01.01.01-07/18 48143 Münster, den 06.04.2018 
 Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez35@brms.nrw.de

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Niederlassung 
Münster, Hohenzollernring 80, 48145 Münster hat eine 
Bauvoranfrage zum Neubau einer Justizvollzugsanstalt 
(JVA) gestellt. Mit dem Bauvorbescheid soll die Frage ge-
klärt werden, ob die Errichtung einer Justizvollzugsanstalt 
des geschlossenen Erwachsenenstrafvollzugs mit 640 Haft-
plätzen entsprechend den weiteren Antragsunterlagen auf 
den Grundstücken Gemarkung Wolbeck-Kirchspiel, Flur 
22, Flurstücke 28-30, 32, 33, 38, 135-142 im planungsrecht-
lichen Außenbereich aufgrund der besonderen öffentlichen 
Zweckbestimmung der baulichen Anlage des Landes im 
Sinne des § 37 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) baupla-
nungsrechtlich zulässig ist.

Gemäß § 80 Abs. 1 i.V.m. § 63 Abs. 1 der Bauordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Zustimmung der oberen Bauauf-
sichtsbehörde.

Im Rahmen der Bauvoranfrage wurde ermittelt, ob für das 
Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVP) nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) besteht. Hier-
bei wurden die einschlägigen Kriterien gemäß Anlage 3 des 
UVPG zugrunde gelegt. 

Es wurde festgestellt, dass es keiner Umweltverträglich-
keitsprüfung bedarf.

Die Umweltauswirkungen des Vorhabens bestehen in einer 
Veränderung des Landschaftsbildes (Schutzgut Landschaft), 
in einer Versiegelung von bislang unversiegelten Böden 
(Schutzgut Boden), in einer Überbauung eines Kaltluft-
entstehungsgebietes (Schutzgut Klima) sowie in der Inan-
spruchnahme von überwiegend geringwertigen Biotoptypen 
und Offenlandhabitaten (Schutzgut Tiere). Für die mit dem 
Vorhaben verbundenen artenschutzrechtlichen Beeinträch-
tigungen sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen vorzu-
nehmen. Für den Verlust einer linearen Gehölzpflanzung 
(geschützter Landschaftsbestandteil) ist eine Befreiung zu 
beantragen. Im Vorfeld der Baumaßnahme soll das Gelände 
hinsichtlich möglicher Bodendenkmäler prospektiert wer-
den.

Sämtliche auftretende Umweltauswirkungen können – so-
weit erforderlich – ausgeglichen werden und sind als nicht 
erheblich zu bewerten. Die notwendigen Nachweise über die 
Durchführung der erforderlichen Schutz-, Ausgleichs- und 
Kompensationsmaßnahmen auf verfügbaren Flächen sind 
im Rahmen der Genehmigungsplanung nachzuweisen.

Als Ergebnis der vorliegenden allgemeinen Vorprüfung lässt 
sich festhalten, dass für den Neubau der JVA auf dem be-
antragten Grundstück keine erheblichen nachteiligen Um-
weltauswirkungen zu erwarten sind. Nach Maßgabe des § 
7 UVPG besteht demnach keine Pflicht zur Durchführung 
einer UVP.

Gemäß § 5 Absatz 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selb-
ständig anfechtbar. 

 Im Auftrag 
 gez. Stolz
 Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 113
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